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Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Ufteri.

Band I. X. XLIV. Bern, 0. Merz 1800. lZ. Ventose VIII;

Gesez geb uw g.

Gro sser Rath, z. Merz.
(Fortsetzuilg.)

Vetsch im Namen einer Commission legt fol-
gendcs Gutachten vor, über welches Dringlichkeit
erklärt wird.

Bürger Repräsentanten!
Sie haben unter dem 26. Hornnng 1300 der

Commission über die Weidrechte eine Bothschaft des
Wollziehungsansschnsses zugewiesen in deren der
Vollziehnngsausschuß wünscht, daß die Ausübung
des Weidrechts auf den Brachfeldern durch ein alle
gemeines Verbot möchte eingestellt werden, da denn
das Gcsez die Entschädigung hernach bestimmen wird,l
welche die Besitzer desselben von den Grundeigen-
thümern zu foderu haben.

Ihre Commission theilt mit dem Vollziehungs-
ausschuß die Gefühle der Nothwendigkeit einer Auf-
Hebung der Weidrcchte, und einer allgemeinen Be-
förderung des Ackerbaues in Helvetica ; sie ist über?

zeugt, daß die Aufhebung der Weidrechte (die dem
Ackerbau so viele Hindernisse in den Weg legen,)
für. dieß Zahr wenig Vortheile versprechen würde,
wenn nicht mit größerer Thätigreit als bisher ge-
schehen, an derselben gearbeitet würde, und in einem

Zeitraum von 60 Tagen nur 3 Artikel vollendet wew
den könnten ; aber ungeachtet aller Dringlichkeit kaun
die Commission dem Vorschlag des Vollziehungsaus-
schusses nicht beistimmen.

Das Weidrecht ist an den mehrsten Orten ein
durch Erwerbung, oder Ersitznng, oder Verträge er-

wachsenes Eigenthum, das so wenig als der Besitz
des Landes durch ein willkührliches Mandat, oder
einen Machtspruch, auf bloße Versprechungen einer
unbestimmten Entschädigung hin ohne Verletzung des

Eigenthums kann weggenommen werden. Jede Aus-
einandersetzung eines vermischten Eigenthums muß
«ine gegenseitige Garantie gewähren; der Zeitvcr-
Inst, die Dringlichkeit, an dem die Wcidrcchtbesitzer
keine Schuld haben, kann nie dazu berechtigen, ih-

nen vorläufig ihr Eigenthum wegnehmen zu können,
ohne zugleich ihnen die Art ihrer Entschädigung mit
zu bestimmen. Welche Unruhe, welches Mißtrauen
in die Sicherheit des Eigenthums müßte unter den
Bürgern entstehen, wenn mit einmal ein solches all«
gemeines Verbot des Weidgangs erschiene, das die
Entschädigung bloß auf ein nachfolgendes Gest; ver«
schieben würde! Zudem würde auch diese Maßregel,
die der Vollziehungsausschuß vorschlägt, nicht von
einem allgemeinen Nutzen seyn, indem er solche nur
auf Brachfelder beschränkt wissen will, wo hingegen
derlei Wcidrechte dem Ackerban in Helvesien auf
Wiesenland ungleich mehr Schaden zufügen.

Ihre Commission glaubt ein zwekmäßiges Mittel
den Wünschen des Vollziehnngsausschusses, und des
Ackerbaues zu entsprechen, in einer andern Einthci«
lung dieses Gegenstandes zu finden; sie glaubt,
wenn man die Weidrcchte auf eigenthümlichem Land
im Verhältniß zur Dringlichkeit und Nuzbarkeit, in
Classen eintheilte, und je die Dringlichste zuerst und
abgesondert von den andern bearbeitete; in Folge
dessen, würden drei Hanptklassen entstehen, die dann
erst nach der Natur ihrer verschiedenen Rechtsamen
in gehörige Unteradtheilungen gebracht werden min«
sen, wie sie der Rapport zum Theil schon enthalt,
und als eine fruchtbare Vorarbeit zu jeder Klasse
benuzt werden könnte; die erste zur Aushebung der
Wcidrechte nothwendigste Classe, die am wenigsten
Verschub leidet, würde die ms gebautem, schon
urbar gemachtem Land seyn; die zweite aus frucht-
barein, aber noch ungebautem, nie urbar gemachtem,
die dritte in Berggegenden in Wildnissen, auf un«
gebautem Land, und in Wäldern.

An dieser Trennung würden sich neben dem, daß
die erste, dringendeste Classe, durch diese Vereinfa«
chung der Gegenstände, und der dadurch wemger
»wgüch-n Einsprüchen in den gcsezgebenden Rächen
mehr befordert werden könnte, noch andece Vortheile
gesellen. Nach dieser Einthcilnug würden nicht alle
Bürger, die in solchen Verhältnissen stehen, auf ein«
mal in Bewegung gesezt; die Besitzer der zweiten
Classe (die an sich schwieriger aufzuheben ist) würden
die Vortheile der ersten einsehen, und sich geneigter



zu einer Aufhebung verstehen; die Gesezgeber ZeitPfaffiken im Canton Zurich, klage» über die unbe-
.gewinnen, mit mehr Sachkenntnis; zu Werke zu ge-gründete Entsetzung Pfenniugcrs, und wünschen, daß
hen; alle Maßregeln würden weniger verwickelt, ein-^— ^

facher, und der Werth der Entschädigung auf siehe

rere Grundsätze gebaut werden können, und die Ve
fchwerdeu, die hin und wieder auf solchen Weidrech-
ren liegen möchten, sicher zu verlegen seyn, die der
Rapport über die Weidrechee noch vermißt.

In diesem Mittel allein sieht Ihre Commission
die Möglichkeit, jenen Wünschen auf eine zwekmâs-
sige Arc entsprechen zu können, und wagt es daber.
^synen, Bürger Gesezgeber, statt einen, Mandat,
diese Trennung in jene Classen vorzuschlagen, und zu
diesem Zwek den Rapport über die Weidrechke der
Commission zur schleunigen Umarbeitung znrük zu
weisen.

Cartier. In 14 Tagen gehen die Pflüge ins
Feld, und immer soll aufs neue das Gutachren an
die Commission zurükgewiesen werden; nehmen wir
diesen Antrag an, so kann das Weidrecht für die

diesjährigen Brachfelder nicht mehr aufgehoben wer-
den; weit zwekmäßiger ist die lezte Bothschaft der

Vollziehung über diesen Gegenstand, der zufolge das
Weidrecht auf den Brachfeldern aufgehoben, und
nachher die Loskaufungsart durch daS Gesez bestimmt
werden sott; ich stimme zur Verwerfung des Gut-
achtens und Annahme der Botschaft.

Graf glaubt, wenn man früher Versehens An-
trag angenommen hätte, so würde schon lange das
Wcidrecht, da wo es am schädlichsten ist, aufgehoben
seyn; er will das Gutachten annehmen, aber den

Gegenstand einer neuen Commission zuweisen.
Desloes unterstüztdie Grundsatze von Vetsches

Gutachten.
Schlumps ist gleicher Meinung.
Ander werth widerlegt Cartiers Antrag, indem

in dem gegenwärtigen Augenblik wegen Mangel an
Vieh nicht einmal die gewöhnlichen Felder, geschweige
dann die Brachfelder benuzt werden können, und

wegen Mangel an Futter jede Art Weidgang beide-

haften werden muß; er stimmt Vetsch bei.

Preux fodert Rükweisung an die Commission,
um das Weidrecht auf den Brachfeldern aufzuheben,
abcc zugleich auch die Loskaufungssumme zu be-

stimmen.
Vekschens Antrag wird angenommen.
Die Versammlung bildet sich in geh. Sitzung

Grosser Rath, 4> Merz.
Präsident: An verwerth.

Nicolaus Rorer von Ostermundigen, im Canton

Ber», klagt über eine Verurtyeilung des Distrikts-
gerichts Bern. Auf Schlumpfs Antrag wird diese

Titftchrift an die Vollziehung gewiesen.

Die Mumzipalität und Gemeindskammer von

der Rechtstried dem Antrag Pftnm'ngers gemäß, be-
schränkt werde

Rellstab fodert über den ersten Gegenstand die
Tagesordnung, wfti die Vollziehung wenig Acht auf
die Volksstimmung zu haben scheint; den zweite»
Gegenstand will er au eine Commission weisen.

S ch u m pf fodert Mittheilung des ersten Theils
der Bittschrift an die Vollziehung, über den zweiten
Gegenstand stimmt er Rellstab bei.

Escher stimmt über den ersten Gegenstand
Schiumpf bei, und fodert über den zweiten Gegen-
stand die Tagesordnung, wie wir über Pfenningers
Ankrag selbst anch zur Tagesordnung gegangen
sind.

Rellstab beharrt, weil diese Gemeinde nicht
eigentlich ganz Pftuningers Bittschrift unterstüzt,
sondern die Rechtstriebkosten zu vermindern wünscht.

Erlach er stimmt Rellstab bei.
Schlmnvfs Antrag wird angenommen.
Die Distriktsger.'chtê von Wald und Fehraltorf

und die Gemeinde Hinwyl im Canton Zürich, klagen
über Pfenningers unbegründete Entsetzung.

Fierz. Wenn nichts verfügt wird, so bringt
die Entsetzung dem Entsezten in der Volksstimmung
mehr Ehre als den Einsetzern, und diejenigen, die
über diese lebhaften Bittschriften lachen, könnten die
ersten seyn, die über die Nolkssiimmnng zittern wür-
den. (Man ruft: zur Ordnung und: unterstüzt.) Ich
fodere Einladung an die Vollziehung, die Beweg-
gründe dieser Entsetzung bekannt zu machen.

Gmür bittet, daß man etwas mäßiger in sei-
nen Ausdrücken sey, und will ganz einfach diese
Zuschriften wie alle ähnlichen vorherigen der Vollzic-
hung mittheilen.

Rellstab. Lezchin sagte man, es sei besser der
kleinere Theil der Volks schreie als der größere, ich
glaube, es wäre besser, niemand würde schreien.
Wenn Handlungen, die das Volk unruhig mach-en,
Dank verdienen, so beschließe man, daß der Vollzic-
hungsausschuß sich wohl verdient gemacht habe.

Graf stimmt Gmür bei, und fodert Abstimmung,
welche verworfen wird.

Pcrig. Glauben denn diese Gemeinden und Oi-
striktsgerichke, daß die Statthalter lebenslänglich an

.ihrer Stelle bleiben sollen dann wäre es besser, daß
'wir wieder Landvögte als Statthalter hätten. Man
lese in den gestrigen helvetischen Neuigkeiten die Ur-
fache dieser Entsetzung.

Cartier denkt, jede Gemeinde und Distrikts-
Gerichte haben das Recht ihre Meinungen vorzutra-
gen, und wer etwas unanständiges in den Bittschrift
ten findet, kann die Verfasser derselben gerichtlich
belangen; es scheint aber wirklich, die Vollziehung
habe unpolitisch gehandelt, Pfenningern zu entsetzen,
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weil die Volksstimmung to sehr für ihn ist; zwar ist

der Verfasser eines Aufsatzes in dem neuen republika-
nischen Blatt, N. 83- ganz ander-w Meinung; aber
wenn solche Neuigkeiten - Schreiber gar noch über be-
siehende öffentliche Gewalten, wie jener über die Ver-
waltungskammer, schimpfen wollen, so sollten sie doch

auch ihre Namen beisetzen lassen, damit man sie ge-
richtlich 'belangen könne.

Escher. Etwas unrichtig will Cartier diejeni-
gen vor Gericht weisen, die diele Bittschriften um
schiklich abgefaßt findcn; hingegen lade ich Cartier
ein, die Herausgeber des neuen republikanischen Blatts
vor Gericht zu nehmen, wann ihm etwas darin miß-
fallig ist. denn jeder Herausgeber ist für die einge-
rükten nicht unterschriebenen Aufsatze verantwortlich.

Billeter. Noch scheint man nicht sehr zur
Vereinigung gestimmt zu seyn, und wenn mau glaubt,
baß nur einzelne Schreier im Canton Zürich so den-
ken, wie diese Bittschriften àussern, so gehe einer in

1. Die helvetische Republik ist ein und untheil-
bar, frei und unabhängig.

2. Die Gesammtheit der Bürger ist der einzige
Souverain, von welchem alle Gewalt ausgeht; die
Regierungsform ist demokratisch, doch so, daß daS
Volk nicht selbst regiert, sondern theils mittelbar,
theils unmittelbar seine Stellvertreter wählt. Alle
Gesetze gehen im Namen des Volks aus.

3. Die gesezgebende, richterliche und vollziehende
Gewalt dürfen nie vereinigt werden.

4. Kein Staatsamt ist lebenslänglich;'geistliche
und bürgerliche Aemter dürfen von niemand zu glck
cher Zeit bekleidet werden.

Z. Alle und jede Bürger haben gleiche Rechte;
es giebt keine erbliche Ehrentitel, noch Gebarlsnnter-
schiede; der Schweizer ist einzig dem Gesetz Unterthan,
welches für alle und jede das nämliche ist, es mag
beschützen oder strafen.

^
6- Jeder Bürger genießt in der ganzen Republik

diesen Kanton, und behaupte dort das Gegentheil /volle Arbeits- Erwerbs- und Handelsfreiheit; das
und er möchte leicht auf eine solche Art hierüber aufGesetz wird tue Art und Weise bestimmen; gleicher
andere Gedanken gebracht werden, daß er lange sich Geldkurs, Gewicht und Maas soll eingeführt werden
seines Irrthums schmerzlich erinnern würde,
weise die Sache an die Vollziehung.

(Die Fortsetzung folgt.)

Man

Beilage zur Sitzung des grossen Raths vom
Merz. (Stehe N. s-, p. 567.)

Der Senat der einen und milheilbaren helvetischen
Republik an den grossen Rath.

Bern, den 28. Hornung izoo.
In Erwägung, daß es die Pflicht der Gesezge-

bung erfordert, dem allgemeinen Wohl und Wunsch
des helvetischen Volks gemäß, eine neue Staatsver-
fassuug, so befordert möglich, zu entwerfen, und
ihm dieselbe dann auf die konstitutionelle Weise zur
Genehmigung oder Verwerffung vorzulegen —

hat der Senat, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
Reue helvetische Staatsverfassung.

Erster A b schnit t.

Hauptgrundsätze.
Unter dem Beistand Gottes gründet das helve-

kische Volk seine Etaatsverfassung auf Einheit und
Unabhängigkeit, auf dke unveräusserliche Freiheit der
Menschen und Gleichheit der Rechte und macht auf
eine feierliche Art dieselben folgendermassen bekannt:

7. Jeder Bürger kann sich in der ganzen Re-
publik häuslich niederlassen, wo er es gut findet;
doch giebt ihm diese Niederlassung keinerlei Anspruch
auf die Gememdgütcr, wo er seine Wohnung auf-
schlägt.

8. Jedes Eigenthum einer Gemeinde bleibt un--
gestört, und die Verwaltungsart der Gememdgütcr
ist denen Theilhabern selbst überlassen.

9. Kein Gesetz darf eine rückwirkende Kraft
haben.

10. Niemand darf angeklagt, verhaftet, gefanc
gen gesezt, vor Gericht gerufen oder gerichtet were
den, als in Kraft der Gesetze und ans die in den verschie-
denen Fällen durch das Gesetz vorgeschriebene Form;
jedem in Verhaft genommenen muß zugleich sein Ver--
Haftbefehl schriftlich zugestellt und derselbe in Zeit
der ersten 24 Stunden von dem betreffenden Richter
verhört werden.

11. Die Religion der Christen nach dem katho-
lischen und reformirren Glaubensbekenntniß, ihre Got-
tesdienste und gcttesdienstliche Uebungen bleiben um
gestört, jedem frei und unter dem besondern Schutz
der Regierung.

iz. Jeder hat das Recht, seine Gedanken nn'ià
sich, schriftlich oder gedruckt andern in tzutheiien ;
die diesfalsigen Vergehen, so wie die Strafen dage-
gen, wird das Gesetz bestimmen.

13. Ein Nationalinsiitut und anderwärtige Am-
stalten zu Erlernung der Künste und Wissenschaften,
so wie auch zur Bildung des geistlichen Stands,
sollen fürdersamst errichtet werden.

14. Arbeit soll den Dürftigen, Unterstützung den
Unvermögenden, Belohnung den fürs Vaterland Ver-
mundeten, Versorgung den Hinterlassenen eines für
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